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1696 Oktober 9 . , Lugano A
SCHREIBEN VOM LANDVOGT VON LUGANO, JOHANN JAKOB JOSEF GLUTZ, [AN

DIE XII IN LUGANO REG. ORTE - XIII AUSG. AP]

"Nach verflossnem allhiessigem . . . Syndicat [=Jahrrechnung vom 10 . August

1696 in Luganobin  ich verständiget worden , ob waren von seithen Meylantt

ein gantz Newes Mandat ergangen , dass bey läbensstraff niemandt solle fruch¬

ten auff das schweitzerische füehren , hab derohalben irrmediate Meinen hochge-
2

achten gn . Herren den Ehrengesanten [auf der Jahrrechnung ] zue Luggarus

münttlich dessen berichtet , welche mir anbefohlen zue verschaffen 3 dass ich

eine Copie dessen bekomme , undt solche den hohen Obrigkheiten [=die in Lugano

reg . Orte ] überschickhe , weylen ich nun Vorgester mit grosser Mühe ein Origi¬

nal in truckh bekommen , als thun ich Ewer Gn. HH. ein Copie dessen überschick-

hen , das Original übersende ich einem . . . Vororth Zürich , aus disem ist liecht



zue erachten , weilen solches wider währendem . . . Syndicat geschechen , dass

von seithen Meylccntt von dem schon so lang verhofften congress nicht im werckh

wäre.

Bey diser gelägenheit bitt ich Ew. Gn. H. auch umb einen Gnädigen Bef eich zue

Meinem verhalt betreffent die Meyländische fischer , so mit verbottnen gamen
3

auff allhiessigem [Luganer ?- ] See gefischet , undt derohalben luth zue Lugga-
4

rus ergangner Urthell durch einen öffentlichen Bandum seindt verbandisiert

worden , mit disem Zuesatz , dass wan schon ein solcher bandit solte hanttvest

gemacht werden , man nichts destoweniger nicht wider ihne wie sonst brüchlich

mit der Galleren solte processirt werden , sonder einfältig luth Ordinantz mit

100 Kronen solte gebüsst werden . Nun aber ist zue wüssen , dass der mehrere

Theill diser schiffleüthen nicht hundert Batzens werth haben , undt hiermit sol¬

che buess nicht zue zahlen haben . Bitte also Ew. Gn. H. umb einen Gnädigen Be-

felch , wie ich mich in solchem fall wurde zue verhalten haben , wie auch im

fall sye sich annoch ietzunder wägen der Buoss adiustiren wolten , ob Jch mit

ihnen des vergangnen halber tractiren dörffte , undt hiemit den bandum wider

auffheben könte " .

1 ) s . EA VI 2 , 628 (Nr . 338)
2 ) s . ebenda 629 (Nr . 339 ) . Vom mitreg . Ort Zug war auf beiden Jahrrechnungen

Johann Kaspar E u s t e r anwesend.
3 ) s . ebenda 2114 Art . 235
4 ) Laut gedruckten EA fiel dieser Handel eindeutig in den Zuständigkeitsbe¬

reich des Landvogts von Lugano . Es bleibt daher unklar , weshalb dieser Fall
in Locarno abgeurteilt wurde.

Kopie , vom Landschreiberei - Statthalter der Freien Aemter Beat Josef Leonz
Meyenberg,  wohl für den Zuger Ammann Beat Kaspar  Zurlau¬
ben bestinmt . - AH 77 , 515 - 518 - Seite 517 und 518 leer
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